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EINLEITUNG 

§ 1 
GEGENSTAND, GANG UND METHODISCH-THEORETISCHE 

GRUNDLEGUNG DER ARBEIT 

Die vorliegende Untersuchung verfolgt den Zweck, die Einflußnahme des 
Kaisers auf die Entwicklung des römischen Rechts in der hochklassischen Zeit 
der römischen Jurisprudenz nach Umfang, Ziel und Wirkung zu bestimmen. 

Ein solches Vorhaben verspricht nur dann Erfolg und tieferen Einblick, 
wenn es in kritischer Exegese Text für Text untersucht, Details sammelt, sie 
vergleicht und schließlich in der Auswertung ein Gesamtbild zu rekonstruieren 
versucht. Giovanni Gua/andis1 verdienstvolle Sammlung der Zitate der Kai-
serkonstitutionen in den Schriften der klassischen Juristen weist für Trajan 
44, Hadrian 207, Pius 266, die Divi Fratres 124, Mark Aurel 137 und für Mar-
kus und Commodus 22 Belege auf. Das sind insgesamt 800 Texte für den Zeit-
raum von 98 - 180, in dem die römische Jurisprudenz auf ihrem Höhepunkt 
steht. Die immense Fülle des Stoffes verlangt eine Beschränkung und exempla-
rische Selektion2 . Unsere Wahl ist auf die Person des Kaisers Antoninus Pius 
(138 - 161) und den Gegenstand des Erbrechts gefallen. 

Als Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus am 10. Juli 138 als 
Adoptivsohn Hadrians 51jährig zur Herrschaft gelangte, war das Reich nach 
außen und innen gefestigt. Nach dem äußeren Ausbau des Reiches durch Tra-
jan und der durch Verzichte im Osten bewirkten Stabilisierung der Grenzen un-
ter Hadrian begann mit Pius eine 23jährige Friedensherrschaft, wie sie das Welt-
reich in ähnlichem Ausmaße vorher noch nie erlebt hatte. Das Urteil der Histo-
riker über die Außenpolitik des Friedensfürsten schwankt zwischen Gibbons3 

1 GualJzndi, Legislazione imperiale e giurisprudenza I (1963). 
2 Dieses Gebot scheint die Würzburger Habilitationsschrift vori Manfred Just, Die Con-

stitutiones Principum und ihr Einfluß auf die Fortentwicklung des Sachen- und Schuld-
rechts in der Früh- und Hochklassik (Diss.Druck, Würzburg 1970) nicht gehörig beach-
tet zu haben. 

3 Gibbon, The history of the Dec1ine and Fall of the Roman Empire I (First Octavo 
Edition, London 1783) 47: "Their united" (sc. Pius und Marcus) ,,reigns are possibly 
the only period of history in which the happiness of a great people was the sole object 
of government." ... "Antoninus diffused order and tranquillity over the greatest part 
of the earth ... 
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höchstem Lob und dem sarkastischen Spott Kornemanns4 und Webers5 . Die 
schärfsten Spitzen der Kritik hat Stroheker6 durch eine gründliche Analyse der 
Außenpolitik des Kaisers wieder abgeschliffen und die Übereinstimmung der 
überaus positiven Charakteristik des Kaisers in der Historia Augusta mit der 
öffentlichen Meinung seiner Zeit herausgestellt. 

Auch in der Innenpolitik hatte Hadrian die entscheidenden Weichen für die 
weitere Konsolidierung des Staates gestellt. Die Institutionalisierung einer rit-
terlichen Beamtenhierarchie mit geregelten Laufbahnen und die dadurch be-
wirkte Straffung der Administration waren Faktoren allerersten Ranges so-
wohl der Festigung der kaiserlichen Herrschaft als auch des politischen und so-
zialen Ausgleichs. Für die Rechtsgeschichte höchst bedeutsam sind die Hadri-
anisehen Justizreformen 7 . Die Redigierung und Festschreibung des Edikts 
durch Julian, der Ausbau des consilium principis zur ständigen Einrichtung, 
die Neubewertung der responsa prudentium sowie die Reorganisation der 
kaiserlichen Kanzleien bildeten die tragenden Säulen einer Justizpolitik, 
die auf die Zentralisierung aller Legislativfunktionen beim Kaiser und auf 
die Ausschaltung der Magistrate und der Juristen als autonome Organe der 
Rechtsfortbildung ausgerichtet war. Die Kaiserkonstitution, vor allem das 
Reskript, wurde allmählich der primäre Träger der Rechtsfortbildung im 
Einzelfall. Nicola Palazzolo'd hat kürzlich in einer schönen Studie über das 
Verhältnis von Kaiser und Jurisdiktionsmagistraten von Hadrian bis zu den 
Severern die einschneidenden Reformen Hadrians eingehend gewürdigt. Einzel-
ne Details dieser Untersuchung mögen umstritten bleiben: die von Palazzolo 
gezeichnete Grundtendenz ist völlig überzeugend. 

Die Kenntnis dieser Entwicklungen ist für das Verständnis der Regierung des 
Antoninus Pius unerläßlich. Sie hat man sich vor Augen zu halten, wenn seine 
Herrschaft als "die Zeit der großen Windstille und der hohen Blüte des Kaiser-
reichs,,9 charakterisiert wird. Aufregendes tat sich unter Pius wahrlich nicht. 

4 Kornemann, Weltgeschichte des Mittelmeer-Raumes 11 (1949) 147: "Antoninus Pius 
lebte, außenpolitisch gesehen, in den Welken ." 

5 Weber, Rom Herrschertum und Reich im 2. Jahrhundert (1937) 270: "Träg wie er 
war, trachtete er, den Frieden zu erhalten." 

6 Stroheker, Die Außenpolitik des Antoninus Pius nach der Historia Augusta, Bonner 
Historia-Augusta-Colloquium 1964/65 (1966) 241-256. 

7 Grundlegend: Pringsheim, The Legal Policy and Reforms of Hadrian, JRS 24 (1934) 
141 ff. = Ges. Schriften 1 (1961) 91 ff.; Wieacker, Studien zur Hadrianischen Justiz-
politik, Romanist. Studien (1935) (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen V) 
43 ff.; D 'Orgeva!, L'Empereur Hadrien (1950) 169 ff.; Pa/ozzo!o, Potere imperiale 
ed organi giurisdizionali nel 1I secolo d. C. (1974) 26 ff. (mwN 4 Fn. 5) ;Hübner, Zur 
Rechtspolitik Kaiser Hadrians, Fs. Seidl (1975) 61 ff. 

8 Pa!azzo!o (oben Fn. 7) 26 ff. (Nachweise: Edikt: 27 Fn. 22, 28 Fn. 23; s. auch 
Hübner, Fn. 7, 61 Fn. 4; consilium principis: 30 Fn. 27; responsa prudentium: 
33 Fn. 34; s. auch Hübner, 68 ff.; kaiserliche Kanzleien: 35 Fn. 41; s. auch Hübner 
67). Vgl. nochPa!azzo!o, Ancora su imperatori e giuristi dei II secolo, IURA 26 (1975) 
126 - 135 . 

9 Stroheker (oben Fn. 6) 241. 
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Der Kaiser hat während seiner langjährigen Regierungszeit den Boden Italiens 
nicht ein einziges Mal verlassen 10; er residierte in Rom und lenkte die Geschik-
ke des Weltreichs allein kraft seiner auctoritas 11 . Der Mangel an spektakulären 
Aktionen und die relativ dürftige literarische Überlieferung I 2 mögen die wich-
tigsten Gründe dafür sein, daß Pius in der historischen Forschung gegenüber den 
anderen Kaisern des 2. Jh. einen eher bescheidenen Platz einnimmt. Das Stan-
dardwerk über Pius von Willy Hütd 3 stammt noch aus den 30er Jahren. 

Für den Rechtshistoriker indessen bietet seine Regierungszeit die ungewöhn-
liche Chance, innerhalb einer größeren, aber noch überschaubaren Zeitspanne 
äußerer und innerer Befriedigung die Einwirkung eines Kaisers auf die Fort-
entwicklung des Rechts zu studieren, eine Einwirkung also, die ohne die Pres-
sion äußerer Gefahren oder innerer Reformzwänge ihren Lauf nehmen konnte. 
Die Entscheidung des Einzelfalls ist das Instrument, mit dem Pius auf die Fort-
entwicklung des Rechts wirkte und seine Rechtspolitik zur Geltung brachte. 
Er hat von dieser Möglichkeit außerordentlichen Gebrauch gemacht. Allein in 
den Juristenschriften zählen wir 266 Zitate von Konstitutionen unseres Kaisers. 
Diese Zahl ist zwar niedrirer als die für den vergleichbaren Zeitraum der Herr-
schaft Mark Aurels (283) 4; doch ist zu bedenken, daß erst Pius das Reskript-
wesen voll entfaltet hat und daß er den severischen Juristen, denen wir die 
meisten Zitate verdanken, zeitlich noch ferner stand. 

Pius' besonderes Interesse für das Recht ist vielfach bezeugt. "Multa de iure 
sanxit", lobt der Chronist und fährt fort "ususque est iuris peritis Vindio Vero, 
Salvio <Iuliano, Fulvio> Valente, Volusio M<ß>eciano, Ulpio Marcello et 
Diaboleno ,,15. Das wertvolle Zeugnis - die Emendation ist längst unbestrit-

10 SHA, vita Pii 7.11. 
11 SHA, vita PÜ 7.12; 9.10; vgl. auch Aelius Aristides, or. 26 § 33 [Oliver, The Ruling 

Power, A Study of the Roman Empire in the Second Century 'liter Christ throu/1h 
the Roman Oration of AeliusAristides, TAPA 43 (1953) 871 ff. (Appendix)]. 

12 Hierüber informiert ausführlich Hüftl 115-25 (Kap. I). 
13 Hüftl, Antoninus Pius, Bd. I: Historisch-politische Darstellung (936); Bd. 11: Rö-

mische Reichsbeamte und Offiziere unter Antoninus Pius; Antoninus Pius in den In-
schriften seiner Zeit (1933). Hüftl baut in vielen Punkten auf der Darstellung von G. 
Lacour - Gayet, Antonin Le Pieux et son Temps (1888), auf. Über die neuere histo-
rische Literatur informiert am besten die englische Übersetzung des großen italieni-
schen Werks von Garzefti, From Tiberius to the Antonines (1974, Paperback 1976) 
700-708, Addenda 767 f. Sehr anschaulich unterrichtet über Pius auch die bedeu-
tende Mark Aurel-Biographie von A. Birley, Mark Aurel (1977 2) Kap. 1- V. Der in 
ANRW II 2 (1975) 477 angekündigte Forschungsbericht von Carrata Thomes, Per la 
critica dei principato di Antonino Pio, steht noch aus. 

14 Die Zahl ergibt sich aus einer Addition der ftir die Divi Fratres, Mark Aurel und 
Mark Aurel/Commodus überlieferten Konstitutionen in dem Zeitraum von 161-
180. 

15 SHA, vita Pii 12.1. 
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